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Vorbemerkung 
 
Im Rahmen der vom Land NRW beschlossenen Konsolidierungshilfen für die Städte und Kreise 
nach dem Stärkungspaktgesetz sind die teilnehmenden Kommunen verpflichtet, über einen 
langfristig angelegten Haushaltssanierungsplan (HSP) den Haushaltsausgleich spätestens im 
Jahre 2016 zu erreichen und diesen dann auch dauerhaft bei abnehmenden Landeshilfen 
aufrecht zu erhalten. 
 
Zusammen mit dem Haushaltsplan 2012 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 28. Juni 2012 den 
Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 beschlossen; beide Pläne wurden von der Aufsichtsbehörde, 
der Bezirksregierung Münster, am 26. November 2012 genehmigt. Auch die fortgeschriebenen 
Haushaltssanierungspläne 2013 bis 2015 wurden von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Damit 
verfügt die Stadt seit nunmehr vier Jahren über eine rechtskräftige Haushaltssatzung. 
 
In den bisherigen Haushaltsplänen und im HSP nebst seinen Fortschreibungen wird der 
Haushaltsausgleich erstmalig in 2016 erreicht und dauerhaft für die Zeit bis zum Jahr 2021 – bei 
gleichzeitig rückläufigen Zuweisungen des Landes aus dem Stärkungspaktgesetz – dargestellt. 
 
Bereits bei der Aufstellung des Haushalts 2016 zeichnete sich ab, dass es zunehmend schwieriger 
wird, den Haushaltsausgleich zu erreichen und dauerhaft zu halten. Ursächlich für die immer 
schwieriger werdende Darstellung des Haushaltsausgleichs sind einerseits die weiterhin 
schwächelnden eigenen Erträge und andererseits die zunehmenden sozialen Lasten. Auch die 
restriktive Haushaltspolitik der vergangenen Jahre lässt sich in dieser Schärfe nicht dauerhaft 
durchhalten, wenn die Aufgabenwahrnehmung durch die Verwaltung nicht gefährdet werden soll. 
Mögliche Haushaltsrisiken, beispielsweise durch die Zuwanderung von Flüchtlingen, wurden 
weitgehend haushaltsneutral dargestellt. Gleichwohl wird zu dieser HSP-Fortschreibung auf die E-Mail 
der Bezirksregierung Münster vom 26.10.2015 hingewiesen, in der die vom MIK vertretenen 
Positionen in dieser Angelegenheit dargestellt werden.  
 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 enthält wie bereits im Vorjahr keinerlei Risikovorsorge für 
ungeplante Aufwendungen oder Auszahlungen. Im Falle einer Zinssteigerung oder einer Erhöhung 
der Kreisumlage wären neue Maßnahmen zu entwickeln, um den Haushaltsausgleich 
gesetzeskonform darzustellen. Aus Sicht des Landes mag dieses Vorgehen zur Einhaltung des 
Stärkungspaktgesetzes unverzichtbar sein. Aus Sicht der Stadt ist dieses Vorgehen kurzsichtig und 
verhindert auf Dauer eine positive Stadtentwicklung. Gleichzeitig ist ebenfalls festzustellen, dass ein 
dauerhaft unausgeglichener Haushalt ebenfalls die künftige Weiterentwicklung der Stadt hemmt. 
Positiv ist herauszustellen, dass die Kreisumlage im Jahr 2016 im Vergleich zur bisherigen 
Finanzplanung sinkt.  
 
Da die Maßnahmen, die bereits im ursprünglichen Haushaltssanierungsplan beschlossen wurden, 
nicht alle den erwarteten Erfolg bringen, sind zum Teil neue Maßnahmen zu entwickeln oder 
besondere Anstrengungen zu unternehmen, um die geplanten Entlastungen doch noch zu erreichen. 
Auch kleine Maßnahmen, die in ihrer Wirkung strukturelle Entlastungen von weniger als 100.000 €/a 
bringen und die bei der letzten HSP-Fortschreibung noch nachrangig betrachtet wurden, werden nun 
in den Fokus genommen.  
 
Während in der mittelfristigen Finanzplanung für 2016 noch ein Ergebnis von rd. 1,328 Mio. € geplant 
wurde, hat sich dieses Ergebnis zur Verabschiedung des Haushalts auf gerade einmal 570 T€ 
reduziert. Der ursprünglich in der Finanzplanung geplante Überschuss wird jedoch nicht erreicht. Auf 
den aktualisierten Ergebnisplan wird verwiesen1. 
  
Es fällt ins Auge, dass insbesondere die eigenen Steuereinnahmen um 1,281 Mio. € im Vergleich zur 
Finanzplanung gesunken sind. Dabei entfallen 1,120 Mio. € allein auf Mindereinnahmen bei der 
Gewerbesteuer und den kommunalen Anteil an der Einkommensteuer. Die sonstigen ordentlichen 
Erträge reduzieren sich um 806 T€. Von dieser Summe entfallen 620 T€ auf geringere Erlöse aus 
Grundstücksveräußerungen, 100 T€ auf gesunkene Konzessionsabgaben für Gas und Strom. 
Deutlich gestiegen (+ 4.914 T€) sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie 
die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+ 1.199 T€). 
 

                                                
1
 Anlage 1 – Perspektivplanung zum Haushalt 2016 – Stand: 10.03.2016 
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Auf der Aufwandsseite unterscheidet sich die Darstellung der Personalkosten von der Darstellung in 
den Vorjahren, da erstmals bereits in der Planung die Versorgungsaufwendungen getrennt 
ausgewiesen werden. Um einen Vergleich zur Finanzplanung zu ermöglichen, ist jedoch die Summe 
aus laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen zu betrachten. Dabei ist ein Anstieg der 
Personalkosten um 909 T€ zur Finanzplanung festzustellen. Insgesamt ist dies eine Erhöhung der 
Personalaufwendungen um 7,1 %. Die im Rahmen der Sanierungsplanung beschlossene Erhöhung 
um 1,2 % p. a. ab 2016 wird damit verfehlt. Die gestiegenen Personalaufwendungen (+909 T€), die 
zusätzlichen Transferaufwendungen (+1.369 T€), die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (+1.981 T€) und die erhöhten sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+ 429 T€) 
führen dazu, dass die Finanzplanung nicht eingehalten werden kann.  
 
Bei den Personalaufwendungen steigen die Pensions- und Beihilferückstellungen um rd. 182 T€ 
gegenüber dem Vorjahr und die Bezüge für die tariflich Beschäftigten um rd. 547 T€. Davon fallen 
allein rd. 260.000 € für die zusätzlichen Neueinstellungen im Bereich des Rettungsdienstes an.  
 
Bei den Transferaufwendungen steigen die Kosten für den Asylbereich zum Zeitpunkt der 
Haushaltseinbringung um voraussichtlich 1.647 T€. Diesen zusätzlichen Aufwendungen stehen jedoch 
Erträge in gleicher Höhe gegenüber.  
Die Kosten für Heimerziehung scheinen sich auf hohem Niveau zu stabilisieren. 
 
Entwicklung der Kosten für Heimerziehung: 
 
Jahr Rechnungsergebnis bzw. 

Planansatz (nur 2015 und 
2016) 

Steigerung 
bezogen auf 
2008  
(2008 = 100 %) 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahr 

2008 515.720,-- - - 
2009 731.975,-- 41,93 % +   41,93 % 
2010 1.094.195,-- 212,17 % +   49,49 % 
2011 1.240.676,-- 240,57 % +   13,39 % 
2012 1.462.993,-- 283,68 % +   17,92 % 
2013 1.773.145,-- 343,82 % +   21,20 % 
2014 1.707.604,-- 331,11 % -     3,70 % 
2015 1.650.000,-- 319,94 %       -     3,37 % 
2016 1.700.000,-- 329,64 % +     3,03 % 
 
Lt. den Orientierungsdaten des Landes steigt der Sozialtransfer jährlich um 2 %. Dieser Wert trifft auf 
Waltrop nicht zu. Er wird bislang übertroffen. Siehe auch nachfolgende Tabelle zur Kreisumlage, die 
ihrerseits weitgehend durch Aufwendungen für Soziales bestimmt ist.  
 
Entwicklung der Kreisumlage einschl. Beteiligungssatzung: 
 
Jahr Rechnungsergebnis 

Kreisumlage einschl. 
Beteiligungssatzung (ab 
2012) bzw. Planansatz 
(2015 und 2016)  

Steigerung  
bezogen auf 
2008 
(2008 = 100 %) 

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahr 

2008 13.988.689,-- - - 
2009 14.570.123,-- 4,16 % + 4,16 % 
2010 16.949.640,-- 21,16 % +16,33 % 
2011 16.276.874,-- 16,36 % - 3,97 % 
2012 16.919.191,-- 20,95 % + 3,95 % 
2013 16.562.545,-- 18,40 % - 2,12 % 
2014 16.241.225,-- 16,10 % -1,94  % 
2015 17.375.397,-- 24,21 % + 6,98 % 
2016 17.254.862,-- 23,35 % - 0,86 % 
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Ausgangslage 
 
Die Genehmigung des HSP 2012 ist mit der Auflage verbunden worden, dass die Stadt Waltrop in der 
Fortschreibung ihres Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2013 den strukturellen Ausgleich bereits 
in 2016 unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe darstellen kann. Da der Rat der Stadt Waltrop die 
im HSP 2012 für das Jahr 2016 avisierte Erhöhung der Grundsteuer B auf 825 v. H. vorerst nicht 
beschließen wollte, sondern diese Entscheidung unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung auf 
den Herbst 2015 verschoben hat, erklärte die Bezirksregierung seinerzeit, dass die mit einer solchen 
Erhöhung geplanten Erträge mangels Beschluss nicht berücksichtigt werden können. Die Verwaltung 
will zum Zeitpunkt der Etateinbringung möglichen Beschlüssen des Rates nicht vorgreifen. Gleichwohl 
wird darauf hingewiesen, dass eine Erhöhung der Grundsteuer B auf 825 v. H. auch für die Zukunft 
nicht ausgeschlossen werden kann, wenn sie auch für den Haushalt 2016 nach dem derzeitigen 
Planungsstand nicht notwendig ist. Jedoch werden weitere Maßnahmen zu entwickeln sein. 
 
Für die Ratssitzung am 03.12.2015 hat die Verwaltung eine Prognoserechnung ohne eine weitere 
Erhöhung der Grundsteuer B vorgelegt und den Haushaltsausgleich ab 2016 nachgewiesen.  
 
 
Perspektivplanung auf Grundlage des am 03.12.2015 verabschiedeten Haushalts 2016 
 
Die Perspektivplanung 2016 bis 2021 basiert auf den am 03.12.2015 verabschiedeten Etatansätzen 
für das Jahr 2016 und den in den Genehmigungen der Bezirksregierung vom 26.11.2012, 26.02.2013, 
28.02.2014 und 17.03.2015 enthaltenen Maßgaben. Der Zeitraum 2016 bis 2021 der 
Perspektivplanung wurde auf Grundlage der Vorgaben des Ministerium für Inneres und Kommunales 
(MIK) fortgeschrieben (Erlass zu § 76 GO NRW vom 09. August 2011): Im Finanzplanungszeitraum 
sind für bestimmte Ertrags- und Aufwandsarten wie bisher auch die Orientierungsdaten 2016 bis 2019 
unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. In Waltrop wurden die 
Orientierungsdaten mit folgenden Änderungen übernommen: 
Grundsteuer A: Orientierungsdaten = 1,3 %; nach örtlicher Entwicklung = 0,63 %  
Grundsteuer B: Orientierungsdaten = 1,3 %; nach örtlicher Entwicklung = 1,0 % 
Gewerbesteuer wie Orientierungsdaten = 3,9 % für 2016, 3,1 % für 2017, 2,7 % für 2018 und 2019 
 
Nach Ablauf des  Orientierungsdatenzeitraums sind individuelle Wachstumsraten anzuwenden, die in 
Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels zu berechnen sind. Hierzu ist jeweils ein 
Durchschnitt der fünf höchsten und fünf niedrigsten Jahresbeträge der vergangenen zehn Jahre für 
bestimmte große Ein- und Auszahlungsposten zu bilden, sog. „Wurzelerlass“ (MIK NRW vom 
09.08.2011). Diese Berechnung wurde auch in der Fortschreibung des HSP 2016 angewandt. 
 
 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 
 
 
Gewerbesteuer 
 
Die Gewerbesteuer entwickelt sich nach dem derzeitigen Stand im Jahre 2015 geringfügig schlechter 
als erwartet und geplant. Die Verwaltung geht für die Planung 2016 davon aus, dass sich die 
Gewerbesteuer so wie prognostiziert entwickelt. Der Ansatz beträgt dann 7.318.471 € und liegt damit 
leicht über dem zu diesem Zeitpunkt für 2015 erwarteten Ergebnis. Die Entwicklung der 
Gewerbesteuer bestätigt erneut ihre Volatilität und zeigt, dass sie fast unberechenbar ist. Für die 
Fortschreibung des HSP werden auf Basis der erwarteten Steuereinnahmen die aktuellen 
Orientierungsdaten angewendet. 
 
 
Grundsteuer B 
 
Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2015 beträgt ca. 5,688 Millionen Euro und liegt damit etwa 
65.000 Euro unter der Haushaltsplanung 2015. Die Fortschreibung bis 2019 sieht jährliche 
Ertragssteigerungen in Höhe von 1 % vor und bewegt sich damit unterhalb der Orientierungsdaten. 
Die Verwaltung unterstellt, dass die geplanten Baugebiete auch erschlossen werden und eine 
Bebauung in den geplanten Zeiträumen erfolgt. Die Abweichung zwischen dem voraussichtlichen Ist 
und dem Haushaltsansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr erneut um rd. 20.000 Euro verringert. Für 
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das Jahr 2013 war eine Erhöhung der Grundsteuer B auf 650 v. H. beschlossen worden. Ab dem Jahr 
2014 wird die Grundsteuer B auf 700 v. H. festgesetzt. Mit diesem Wert wird in dem vorliegenden 
Entwurf der HSP-Fortschreibung zunächst weiter gerechnet.  
 
Eine Neubewertung der Grundsteuermessbeträge, welche sich ab dem Jahr 2015 positiv 
auswirken wird, wurde im Rahmen der erstmaligen Verabschiedung des HSP beschlossen und mit 
dieser Fortschreibung berücksichtigt. Dieses im Land NRW wohl einmalige Pilotprojekt wird im Jahre 
2014 begonnen und ist auf einen Zeitraum von etwa 5 Jahren angelegt. Die Zusammenarbeit mit dem 
Finanzamt, die für die Umsetzung des Projektes unerlässlich ist, erweist sich als problematisch, 
weshalb die Verwaltung versucht, zunächst mit ihren eigenen Möglichkeiten eine Neubewertung von 
Grundsteuermessbeträgen beim Finanzamt zu erreichen. Die erwarteten Effekte werden sich daher 
zumindest verzögern.  
 
 
Grundsteuer A 
 
Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2015 mit rd. 124.000 EUR verfehlt die Ansatzplanung um rd. 
3000 EUR. Der Hebesatz wurde im Jahre 2013 auf 460 v. H. verdoppelt. Da sich die 
landwirtschaftliche Fläche nicht vergrößert, ist offen, ob die geplanten Steigerungen von 0,63 % p. a.  
tatsächlich erreichbar sind. 
 
 
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 
 
Das Aufkommen aus der Einkommensteuer stagniert in den Jahren 2015 und 2016. Unter 
Berücksichtigung der Orientierungsdaten ist im Betrachtungszeitraum dennoch ein Anstieg auf r.d 14 
Mio. EUR zu erwarten. 
 
 
Vergnügungssteuer und sonstige steuerähnliche Einnahmen 
 
Die Vergnügungssteuer entwickelt sich etwas schwächer als bislang erwartet. Sie wird zunächst bis 
zum Jahr 2021 mit einem Betrag von 240.000 EUR fortgeschrieben, was in etwa dem  
Rechnungsergebnis 2014 entspricht. Sofern Kompensationsleistungen für nicht erreichte 
Konsolidierungsziele erbracht werden müssen, könnte sich bei dieser Steuer womöglich ein 
Anhaltspunkt ergeben. Andere Städte haben hier bereits erheblich höhere Vergnügungssteuersätze 
festgelegt als die Stadt Waltrop. Der Bericht der GPA über das Ergebnis der überörtlichen Prüfung 
wird sicher entsprechende Hinweise enthalten.  
 
 
02 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen 
 
Schlüsselzuweisungen 
 
Der Ansatz 2016 beruht auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2016, die erst nach Einbringung des 
Haushalts vorlag und für den städtischen Haushalt noch Verbesserungen in einer Größenordnung von 
433 T€ bringt.   
 
 
Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale 
 
Die Daten aus der Modellrechnung wurden in die Perspektivplanung zum HSP 2016 übernommen. 
 
 
Konsolidierungshilfe laut Stärkungspaktgesetz 
 
Die Konsolidierungshilfe wurde mit Bescheid vom 21. Dezember 2011 auf ca. 2,965 Millionen Euro 
festgesetzt und entsprechend eingeplant. Nach dem Genehmigungsbescheid der Bezirksregierung 
Münster sollte die Konsolidierungshilfe in der Planung um den auf die Stadt Waltrop entfallenden 
Anteil an dem in § 2 Abs. 4 StPG festgelegten Vorwegabzug gekürzt werden. Das ist konkret eine 
Summe in Höhe von 39.121 EUR. Nach der Neuberechnung der strukturellen Lücke entfällt auf die 
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Stadt Waltrop künftig ein Anteil von 3,255 Millionen Euro. In den Haushalten 2014 ff. wurde dieser 
Betrag berücksichtigt.  
 
Die vom Gesetzgeber vorgesehene degressive Abschmelzung der Konsolidierungshilfe im 
Stärkungspaktgesetz greift nach dem erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs. Dies wird 
voraussichtlich im Jahre 2016 der Fall sein, so dass die Unterstützung des Landes ab dem Jahre 2017 
degressiv abgeschmolzen wird. Im letzten Jahr des Sanierungsplans, 2021 also, werden keine 
Landesmittel aus dem Stärkungspaktgesetz mehr geplant. 
 
 
11 Personalaufwendungen 
12 Versorgungsaufwendungen 
 
Die Personalaufwendungen steigen bereits seit dem Jahr 2015 an. Dieser negative Trend setzt sich 
auch im Jahre 2016 fort. Ursächlich ist dieses auf Neueinstellungen im Bereich der Feuerwehr und im 
Asylbereich sowie auf Beförderungen und gestiegene Rückstellungen zurückzuführen. Diesbezüglich 
werden Rat und Verwaltung Entscheidungen treffen müssen, wie der gestiegene Mehraufwand 
kompensiert werden kann.  
 
Die durch das Stärkungspaktgesetz und auch selbst gesetzten und vom Rat beschlossenen 
Verpflichtungen zur Personalkostenreduzierung können durch diese Entwicklung nicht mehr 
eingehalten werden und bedürfen einer neuen Bewertung. 
 
 
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Die erheblichen Steigerungen, die besonders in dieser Aufwandsart festzustellen sind, sind 
differenziert zu betrachten, da sie in vielen Fällen gegenfinanziert sind oder entsprechende 
Maßnahmen geplant wurden. Im Wesentlichen beruhen die Steigerungen um rd. 1,5 Mio. EUR auf 
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung in Schulen und an Schulsportstätten (Gegenfinanzierung 
durch Schul- und Sportpauschale), sowie Gebäudeunterhaltung und Betriebskostensteigerungen an 
Einrichtungen für Asylbewerber (Gegenfinanzierung durch Bundes- und Landeszuweisung). 
Außerdem fallen rd. 178.000 EUR Mehraufwendungen für die Stadthalle an. Auf die Ausführungen 
des ORB wird hierzu verwiesen. 
 
 
 
14 Aufwendungen für Abschreibungen 
 
Es hat sich bestätigt, dass die Bewertung der städtischen Gebäude und z. T. auch der kommunalen 
Straßen im Rahmen der Eröffnungsbilanz zu zu hohen Werten erfolgt ist. Diesbezüglich wurden im 
Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 bis 2014 Korrekturen vorgenommen, die zwar die Ergebnisse 
dieser Jahre belasten, künftig die Haushalte der Stadt jedoch entlasten werden. Diese Entlastung wird 
deutlich, wenn man die Ergebnisse der Jahresabschlüsse mit den Plandaten für das Jahr 2016 
vergleicht. 
 
 
15 Transferaufwendungen 
 
Sozialtransfer 
 
Sozialtransferaufwendungen werden überwiegend durch den Kreis Recklinghausen auf die 
Kommunen umgelegt. Die Planung entspricht der Festsetzung des Kreishaushaltes. Die eigenen 
Ansätze für Aufwendungen für Leistungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber (Produkt 
05.02.01) steigen von 2015 nach 2016 um rd. 1,7 Mio. € auf 2,675 Mio €. Gleichzeitig wird der 
Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig erhöht, da entsprechende Zuweisungen 
erwartet werden. Damit wird der allgemeinen Entwicklung  Rechnung getragen. Für den 
Produktbereich 06 (Kinder- Jugend- und Familienhilfe) muss gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung 
des Zuschusses in Höhe von rd. 186.000 Euro verkraftet werden, was einer Steigerungsrate von 2,45 
% entspricht. 
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Gewerbesteuerumlage 
 
Die Gewerbesteuerumlagen sind abhängig von den Gewerbesteuererträgen und wurden 
dementsprechend auf gleiche Weise bis 2021 fortgeschrieben. Von einer Erhöhung der zu Grunde 
liegenden Umlagesätze ist derzeit nicht auszugehen. Mit Ablauf des Jahres 2019 entfällt die 
Beteiligung der Kommunen an den Kosten der deutschen Einheit. Hieraus ergibt sich auf Grundlage 
der fortgeschriebenen Werte eine Entlastung von ca. 600.000 EUR p. a. Allerdings ist aufgrund des 
neu verabschiedeten Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) in den Folgejahren mit  
Mehraufwendungen zu rechnen. Diese belaufen sich für 2016 auf rd. 180 T€ mehr, als noch bis zur 
Etateinbringung veranschlagt wurden. 
 
 
Kreisumlage 
 
Die Kreisumlage, die Zahllast aus der Beteiligungssatzung und die ÖPNV-Umlage wurden auf Grund 
von Mitteilungen des Kreises Recklinghausen, die dieser bei der Einbringung seines Haushalts 2016 
gemacht hat, berechnet. Gegenüber der Finanzplanung zeichnet sich in diesem Bereich eine Senkung 
von rd. 369 T€ ab.  
 
 
19 Finanzerträge 
 
Die Finanzerträge verändern sich im Planungszeitraum von rd. 852.000 EUR im Jahre 2015 auf etwa 
1 Mio. EUR im Jahre 2021. 
 
 
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
 
Unter der Voraussetzung, dass es gelingt, den Anstieg der Kassenkredite weiterhin deutlich zu 
bremsen und innerhalb der Laufzeit des HSP einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können und 
unter der weiteren Voraussetzung, dass die Zinsen sich weiterhin so moderat entwickeln wie in den 
letzten Jahren, sollte es möglich sein, die Zinszahlungen bis zum Jahre 2021 auf rd. 2,4 Mio. EUR p. 
a. zu reduzieren. Es gibt bislang keinerlei Erkenntnisse, dass die Entwicklungen anders verlaufen als 
von der Verwaltung angenommen. 
 
Sollten die Planungen eingehalten werden können, ist davon auszugehen, dass die Kassenkredite ab 
2017 getilgt werden.  
 
 
21 Maßnahmen 
 
Zunächst muss festgestellt werden, dass die bereits begonnenen Maßnahmen konsequent weiter 
umgesetzt und die im ursprünglichen HSP beschlossenen aber noch nicht begonnenen Maßnahmen 
angefangen werden müssen. Der Haushaltssanierungsplan ist nunmehr in seinem fünften Jahr in 
einer Phase, in der nicht mehr nur eine ständige zeitnahe Überprüfung seiner Fiskalziele notwendig 
ist, sondern es ist verstärkt aktiv steuernd einzugreifen, sofern es Abweichungen von der vorliegenden 
Haushaltsplanung gibt. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass auch der Haushalt 2016 und die 
darauf fußende Finanzplanung „auf Kante genäht“ ist und keinerlei Puffer mehr enthält.  
 
Als besonders hervorzuhebende (neue) Maßnahmen werden erwähnt: 
 

 Änderung der Straßenbaubeitragssatzung im Jahre 2016, mit der Folge, dass ab dem 
Jahr 2017 dauerhaft mind. 30.000 EUR p. a. abgerechnet werden können.  

 
 Durchführung einer Hundezählung im Jahre 2016. Hierdurch werden Mehrerträge in 

Höhe von 5.000 € pro Jahr erwartet.  
 

 Die Hundesteuer für Zweit- und Dritthunde pp. soll angehoben werden. Die 
Satzungsanpassung erfolgt im Jahre 2016 mit Wirkung zum 01.01.2017. 

 
 Fusion der Stadtkassen Waltrop und Datteln: bislang arbeitet eine interkommunale 

Arbeitsgruppe bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Städte Datteln 
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und Waltrop und der Gemeindeprüfungsanstalt an diesem Thema. Ein 
Wirtschaftlichkeitsberechnung ist in Arbeit und wird den politischen Gremien Ende 
2015/Anfang 2016 vorgestellt. Die Höhe der erwarteten Entlastung ist vorher nicht zu 
bestimmen. 

 
 Die Maßnahmen Nr. 16 und 17 (Übertragung der Einleitungsgebühren der Wasser- 

und Bodenverbände für das Niederschlagswasser an den V+E Waltrop – geplanter 
Einspareffekt 17.000 € p. a.) und (Auflösung der Geschäftsführung des Wasser- und 
Bodenverbandes Herdicksbach – geplanter Effekt 15.270 € p. a.) werden aufgehoben.  

 
 Zur Kompensation der v. g. Maßnahme werden die Erträge aus der Maßnahme 

„Erhebung von Gebühren für Gewässerunterhaltung im Außenbereich“ von 30.000 € 
p. a. auf 80.000 € p. a. angehoben. Die Anhebung entspricht den tatsächlich 
ermittelten Einnahmeerwartungen ohne den kommunalen Anteil. Unter 
Berücksichtigung des kommunalen Anteils steigen die Erträge auf 95.000 € p. a. 

 
Nach den Erfahrungen der letzten Jahre ist davon auszugehen, dass sich auch in den kommenden 
Jahren die Notwendigkeit der Nachsteuerung ergibt. 
 
Verzeichnis der Anlagen 
 
Anlage 1: Ergebnisplanung/Perspektivplanung für die Jahre 2015 bis 2021 
Anlage 2: Liste der freiwilligen Leistungen 
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